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Sicherheitsrat 
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12. Juni 2009 

    

Resolution 1874 (2009) 

verabschiedet auf der 6141. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 12. Juni 2009 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen, namentlich die Resolu-
tion 825 (1993), die Resolution 1540 (2004), die Resolution 1695 (2006) und insbesondere 
die Resolution 1718 (2006), sowie die Erklärungen seines Präsidenten vom 6. Oktober 2006 
(S/PRST/2006/41) und 13. April 2009 (S/PRST/2009/7), 

 bekräftigend, dass die Verbreitung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen und 
ihrer Trägersysteme eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
darstellt,  

 mit dem Ausdruck seiner größten Besorgnis über den von der Demokratischen Volks-
republik Korea („DVRK“) am 25. Mai 2009 (Ortszeit) unter Verstoß gegen die Resolution 
1718 (2006) durchgeführten Nuklearversuch und über die Herausforderung, die dieser Ver-
such für den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen („NVV“) und die interna-
tionalen Anstrengungen zur Stärkung des globalen Nichtverbreitungsregimes für Kernwaf-
fen im Hinblick auf die Konferenz im Jahr 2010 zur Überprüfung des NVV darstellt, und 
die Gefahr, die sich daraus für den Frieden und die Stabilität in der Region und darüber hin-
aus ergibt,  

 unter Betonung seiner kollektiven Unterstützung für den NVV und seines Bekenntnis-
ses zur Stärkung des Vertrags unter allen Aspekten und der weltweiten Bemühungen um die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und nukleare Abrüstung und unter Hinweis darauf, dass 
die DVRK nach dem NVV jedenfalls nicht den Status eines Kernwaffenstaates haben kann,  

 unter Missbilligung des von der DVRK verkündeten Rücktritts von dem NVV und ih-
res Strebens nach Kernwaffen,  

 abermals unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die DVRK auf andere Besorgnisse 
der internationalen Gemeinschaft in Sicherheits- und humanitären Fragen eingeht, 

 sowie unterstreichend, dass die mit dieser Resolution verhängten Maßnahmen nicht 
den Zweck haben, nachteilige Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung der DVRK hervorzu-
rufen, 
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 mit dem Ausdruck seiner tiefsten Besorgnis darüber, dass der Nuklearversuch und die 
Flugkörperaktivitäten, die von der DVRK durchgeführt wurden, weiter erhöhte Spannungen 
in der Region und darüber hinaus erzeugt haben, und feststellend, dass nach wie vor eine 
klare Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit besteht,  

 erneut bekräftigend, wie wichtig es ist, dass alle Mitgliedstaaten die Ziele und Grund-
sätze der Charta der Vereinten Nationen hochhalten, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen und Maßnahmen 
nach deren Artikel 41 ergreifend, 

 1. verurteilt mit allem Nachdruck den von der DVRK am 25. Mai 2009 (Ortszeit) 
durchgeführten Nuklearversuch unter Verletzung und flagranter Missachtung seiner ein-
schlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 1695 (2006) und 1718 (2006), so-
wie der Erklärung seines Präsidenten vom 13. April 2009 (S/PRST/2009/7); 

 2. verlangt, dass die DVRK keinen weiteren Nuklearversuch und keinen Start un-
ter Verwendung ballistischer Flugkörpertechnologie durchführt; 

 3. beschließt, dass die DVRK alle mit ihrem Programm für ballistische Flugkörper 
verbundenen Aktivitäten auszusetzen und in diesem Zusammenhang ihre bestehende Ver-
pflichtung auf ein Moratorium für Flugkörperstarts wiederherzustellen hat;  

 4. verlangt, dass die DVRK ihren Verpflichtungen nach den einschlägigen Resolu-
tionen des Sicherheitsrats, insbesondere Resolution 1718 (2006), sofort vollständig nach-
kommt;  

 5. verlangt, dass die DVRK die Verkündung ihres Rücktritts von dem NVV sofort 
zurücknimmt;  

 6. verlangt ferner, dass die DVRK sich dem NVV und den Sicherungsmaßnahmen 
der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) eingedenk der Rechte und Pflichten 
der Vertragsstaaten des NVV bald wieder anschließt, und unterstreicht, dass alle Vertrags-
staaten des NVV ihren Vertragsverpflichtungen auch weiterhin nachkommen müssen;  

 7. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Verpflichtungen gemäß Resolution 1718 
(2006) zu erfüllen, so auch in Bezug auf die von dem Ausschuss nach Resolution 1718 
(2006) („Ausschuss“) gemäß der Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
13. April 2009 (S/PRST/2009/7) vorgenommenen Benennungen;  

 8. beschließt, dass die DVRK alle Kernwaffen und bestehenden Nuklearprogram-
me auf vollständige, verifizierbare und unumkehrbare Weise aufzugeben und alle damit 
verbundenen Aktivitäten sofort einzustellen hat, in striktem Einklang mit den für die Ver-
tragsparteien des NVV geltenden Verpflichtungen und den Bedingungen des Sicherungsab-
kommens mit der IAEO (IAEA INFCIRC/403) zu handeln hat und der IAEO Transparenz-
maßnahmen anzubieten hat, die über diese Anforderungen hinausgehen, einschließlich des 
Zugangs zu Personen, Dokumentation, Geräten und Anlagen auf Verlangen der IAEO und 
soweit diese es für notwendig erachtet; 

 9. beschließt, dass die Maßnahmen in Ziffer 8 b) der Resolution 1718 (2006) auch 
auf alle Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial sowie auf Finanztransaktionen, techni-
sche Ausbildung, Beratung, Dienste oder Hilfe Anwendung finden, die mit der Bereitstel-
lung, Herstellung, Wartung oder dem Einsatz dieser Rüstungsgüter oder dieses Wehrmateri-
als zusammenhängen;  
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 10. beschließt, dass die Maßnahmen in Ziffer 8 a) der Resolution 1718 (2006) auch 
auf alle Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial sowie auf Finanztransaktionen, techni-
sche Ausbildung, Beratung, Dienste oder Hilfe Anwendung finden, die mit der Bereitstel-
lung, Herstellung, Wartung oder dem Einsatz dieser Rüstungsgüter, mit Ausnahme von 
Kleinwaffen und leichten Waffen und dazugehörigem Material, zusammenhängen, und for-
dert die Staaten auf, Wachsamkeit zu üben in Bezug auf die Lieferung, den Verkauf oder die 
Weitergabe von Kleinwaffen oder leichten Waffen an die DVRK auf mittelbarem oder un-
mittelbarem Weg, und beschließt ferner, dass die Staaten den Verkauf, die Lieferung oder 
die Weitergabe von Kleinwaffen oder leichten Waffen an die DVRK dem Ausschuss minde-
stens fünf Tage im Voraus notifizieren werden; 

 11. fordert alle Staaten auf, nach Maßgabe ihrer nationalen Befugnisse und Rechts-
vorschriften und im Einklang mit dem Völkerrecht in ihrem Hoheitsgebiet, einschließlich 
ihrer Seehäfen und Flughäfen, alle Ladungen auf dem Weg in die oder aus der DVRK zu 
überprüfen, falls der betreffende Staat über Informationen verfügt, die hinreichende Gründe 
für die Annahme liefern, dass die Ladung Gegenstände enthält, deren Lieferung, Verkauf, 
Weitergabe oder Ausfuhr nach den Ziffern 8 a), 8 b) oder 8 c) der Resolution 1718 (2006) 
oder nach Ziffer 9 oder 10 dieser Resolution verboten ist, zu dem Zweck, die strikte Einhal-
tung der genannten Bestimmungen zu gewährleisten; 

 12. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Zustimmung des Flaggenstaats auf hoher 
See Schiffe zu überprüfen, falls sie über Informationen verfügen, die hinreichende Gründe 
für die Annahme liefern, dass die Ladung dieser Schiffe Gegenstände enthält, deren Liefe-
rung, Verkauf, Weitergabe oder Ausfuhr nach den Ziffern 8 a), 8 b) oder 8 c) der Resolution 
1718 (2006) oder nach Ziffer 9 oder 10 dieser Resolution verboten ist, zu dem Zweck, die 
strikte Einhaltung der genannten Bestimmungen zu gewährleisten; 

 13. fordert alle Staaten auf, bei den Überprüfungen nach den Ziffern 11 und 12 mit-
zuarbeiten, und beschließt, dass der Flaggenstaat, falls er der Überprüfung auf hoher See 
nicht zustimmt, das Schiff anweisen wird, einen geeigneten und leicht erreichbaren Hafen 
für die erforderliche Überprüfung durch die örtlichen Behörden nach Ziffer 11 anzulaufen;  

 14. beschließt, alle Mitgliedstaaten zu ermächtigen, bei den Überprüfungen nach 
den Ziffern 11, 12 oder 13 entdeckte Gegenstände, deren Lieferung, Verkauf, Weitergabe 
oder Ausfuhr nach den Ziffern 8 a), 8 b) oder 8 c) der Resolution 1718 (2006) oder nach 
Ziffer 9 oder 10 dieser Resolution verboten ist, zu beschlagnahmen und zu entsorgen, in ei-
ner Weise, die ihren Verpflichtungen nach den anwendbaren Resolutionen des Sicherheits-
rats, einschließlich der Resolution 1540 (2004), sowie den Verpflichtungen der Vertragspar-
teien des NVV, des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen vom 
29. April 1997 und des Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die 
Vernichtung solcher Waffen vom 10. April 1972 nicht widerspricht, und dass alle Mitglied-
staaten gehalten sind, so zu verfahren, und beschließt ferner, dass alle Staaten bei diesen 
Anstrengungen zusammenarbeiten werden; 

 15. verpflichtet jeden Mitgliedstaat, der eine Überprüfung nach den Ziffern 11, 12 
oder 13 vornimmt oder eine Ladung nach Ziffer 14 beschlagnahmt und entsorgt, dem Aus-
schuss rasch Berichte mit den maßgeblichen Einzelheiten der Überprüfung, Beschlagnahme 
und Entsorgung vorlegt; 

 16. verpflichtet jeden Mitgliedstaat, dem ein Flaggenstaat nicht Zusammenarbeit 
nach Ziffer 12 oder 13 gewährt, dem Ausschuss rasch einen Bericht mit den maßgeblichen 
Einzelheiten vorlegt; 
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 17. beschließt, dass die Mitgliedstaaten die Bereitstellung von Bunkerdiensten, wie 
die Bereitstellung von Treibstoff oder Versorgungsgütern, oder anderen Wartungsdiensten 
durch ihre Staatsangehörigen oder von ihrem Hoheitsgebiet aus für Schiffe der DVRK ver-
bieten werden, falls sie über Informationen verfügen, die hinreichende Gründe für die An-
nahme liefern, dass diese Schiffe Gegenstände befördern, deren Lieferung, Verkauf, Weiter-
gabe oder Ausfuhr nach den Ziffern 8 a), 8 b) oder 8 c) der Resolution 1718 (2006) oder 
nach Ziffer 9 oder 10 dieser Resolution verboten ist, es sei denn, die Bereitstellung dieser 
Dienste ist notwendig für humanitäre Zwecke oder bis die Ladung überprüft und erforderli-
chenfalls beschlagnahmt und entsorgt wird, und unterstreicht, dass diese Ziffer nicht den 
Zweck hat, rechtmäßige Wirtschaftstätigkeiten zu beeinträchtigen; 

 18. fordert die Mitgliedstaaten auf, zusätzlich zu der Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen nach den Ziffern 8 d) und e) der Resolution 1718 (2006) die Bereitstellung von Finanz-
diensten oder den Transfer finanzieller oder anderer Vermögenswerte oder Ressourcen, die 
zu den Nuklearprogrammen, Programmen für ballistische Flugkörper oder anderen Massen-
vernichtungswaffenprogrammen oder entsprechenden Aktivitäten der DVRK beitragen 
könnten, in oder durch ihr Hoheitsgebiet oder ausgehend von ihrem Hoheitsgebiet oder an 
oder durch ihre Staatsangehörigen oder nach ihrem Recht gegründete Einrichtungen (ein-
schließlich Auslandsniederlassungen) oder Personen oder Finanzinstitutionen in ihrem Ho-
heitsgebiet zu verhindern, namentlich indem sie alle derzeit oder künftig in ihrem Hoheits-
gebiet befindlichen oder derzeit oder künftig ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden finanziel-
len oder anderen Vermögenswerte oder Ressourcen, die mit diesen Programmen oder Akti-
vitäten verbunden sind, einfrieren und indem sie eine verstärkte Überwachung ausüben, um 
alle derartigen Transaktionen nach Maßgabe ihrer nationalen Befugnisse und Rechtsvor-
schriften zu verhindern; 

 19. fordert alle Mitgliedstaaten und internationalen Finanzinstitutionen und Kredit-
institute auf, keine neuen Verpflichtungen in Bezug auf Zuschüsse, finanzielle Hilfe oder 
Kredite zu Vorzugsbedingungen für die DVRK einzugehen, es sei denn für humanitäre oder 
Entwicklungszwecke, die unmittelbar den Bedürfnissen der Zivilbevölkerung zugute kom-
men, oder zur Förderung der Entnuklearisierung, und fordert die Staaten außerdem auf, er-
höhte Wachsamkeit im Hinblick auf die Verringerung bestehender Verpflichtungen zu üben; 

 20. fordert alle Mitgliedstaaten auf, keine öffentliche finanzielle Unterstützung für 
den Handel mit der DVRK zu gewähren (namentlich bei der Gewährung von Exportkredi-
ten, -garantien oder -versicherungen für ihre an derartigen Handelsgeschäften beteiligten 
Staatsangehörigen oder Einrichtungen), wenn diese finanzielle Unterstützung zu den Nu-
klearprogrammen, Programmen für ballistische Flugkörper oder anderen Massenvernich-
tungswaffenprogrammen oder entsprechenden Aktivitäten der DVRK beitragen könnte; 

 21. betont, dass alle Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Ziffern 8 a) (iii) und 
8 d) der Resolution 1718 (2006) einhalten sollen, unbeschadet der Tätigkeit der diplomati-
schen Missionen in der DVRK gemäß dem Wiener Übereinkommen über diplomatische 
Beziehungen; 

 22. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Sicherheitsrat innerhalb von fünfundvier-
zig Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution und danach auf Antrag des Ausschus-
ses Bericht zu erstatten über die konkreten Maßnahmen, die sie ergriffen haben, um die Zif-
fer 8 der Resolution 1718 (2006) und die Ziffern 9 und 10 dieser Resolution wirksam 
durchzuführen, sowie die finanziellen Maßnahmen in den Ziffern 18, 19 und 20 der vorlie-
genden Resolution; 

 23. beschließt, dass die in den Ziffern 8 a), 8 b) and 8 c) der Resolution 1718 (2006) 
genannten Maßnahmen auch für die in INFCIRC/254/Rev.9/Part 1a und 
INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a aufgeführten Gegenstände gelten; 
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 24. beschließt, die mit Ziffer 8 der Resolution 1718 (2006) und mit dieser Resolu-
tion verhängten Maßnahmen anzupassen, so auch durch die Benennung von Einrichtungen, 
Gütern und Personen, weist den Ausschuss an, seine diesbezüglichen Aufgaben wahrzu-
nehmen und dem Sicherheitsrat innerhalb von dreißig Tagen nach der Verabschiedung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten, und beschließt ferner, dass er, wenn der Ausschuss nicht 
handelt, selbst tätig werden wird, um die Maßnahmen innerhalb von sieben Tagen nach dem 
Erhalt des genannten Berichts anzupassen; 

 25. beschließt, dass der Ausschuss verstärkte Anstrengungen zur Förderung der 
vollständigen Durchführung der Resolution 1718 (2006), der Erklärung seines Präsidenten 
vom 13. April 2009 (S/PRST/2009/7) und dieser Resolution unternehmen wird, und zwar 
im Rahmen eines Arbeitsprogramms, das die Einhaltung, Untersuchungen, Kontaktaufnah-
me, Dialog, Hilfe und Zusammenarbeit umfasst und dem Rat bis zum 15. Juli 2009 vorzu-
legen ist, und dass er außerdem Berichte der Mitgliedstaaten nach den Ziffern 10, 15, 16 
und 22 dieser Resolution erhalten und behandeln wird; 

 26. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Ausschuss für einen An-
fangszeitraum von einem Jahr eine Gruppe von bis zu sieben Sachverständigen („Sachver-
ständigengruppe“) einzusetzen, die unter der Leitung des Ausschusses die folgenden Aufga-
ben ausführt: a) dem Ausschuss bei der Wahrnehmung seines in Resolution 1718 (2006) 
festgelegten Mandats und der in Ziffer 25 dieser Resolution festgelegten Aufgaben behilf-
lich zu sein; b) von den Staaten, den zuständigen Organen der Vereinten Nationen und ande-
ren interessierten Parteien stammende Informationen über die Durchführung der in Resolu-
tion 1718 (2006) und in dieser Resolution verhängten Maßnahmen, insbesondere Fälle der 
Nichteinhaltung, zu sammeln, zu prüfen und zu analysieren; c) Empfehlungen zu Schritten 
abzugeben, die der Rat, der Ausschuss oder die Mitgliedstaaten prüfen könnten, um die 
Durchführung der in Resolution 1718 (2006) und in dieser Resolution verhängten Maßnah-
men zu verbessern; und d) dem Rat spätestens 90 Tage nach der Verabschiedung dieser Re-
solution einen Zwischenbericht über ihre Arbeit und spätestens 30 Tage vor Ablauf ihres 
Mandats einen Schlussbericht mit ihren Feststellungen und Empfehlungen vorzulegen; 

 27. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen und andere 
interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem Ausschuss und der Sachverständigengrup-
pe uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie alle ihnen zur Verfügung 
stehenden Informationen über die Durchführung der mit Resolution 1718 (2006) und dieser 
Resolution verhängten Maßnahmen übermitteln; 

 28. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Wachsamkeit zu üben und zu verhindern, dass 
in ihrem Hoheitsgebiet oder durch ihre Staatsangehörigen Staatsangehörige der DVRK 
Fachunterricht oder Fachausbildung in Disziplinen erhalten, die zu den proliferationsrele-
vanten nuklearen Tätigkeiten der DVRK und zur Entwicklung von Trägersystemen für 
Kernwaffen beitragen könnten; 

 29. fordert die DVRK auf, dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklear-
versuchen möglichst bald beizutreten; 

 30. unterstützt den friedlichen Dialog, fordert die DVRK auf, sofort und ohne Vor-
bedingungen wieder an den Sechs-Parteien-Gesprächen teilzunehmen, und legt allen Teil-
nehmern eindringlich nahe, ihre Anstrengungen zur vollständigen und raschen Umsetzung 
der Gemeinsamen Erklärung vom 19. September 2005 und der gemeinsamen Dokumente 
vom 13. Februar 2007 und 3. Oktober 2007, die von China, der DVRK, Japan, der Republik 
Korea, der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten herausgegeben wurden, zu 
verstärken, um die verifizierbare Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel herbeizu-
führen und den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasi-
en zu wahren; 
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 31. bekundet seine Entschlossenheit, eine friedliche, diplomatische und politische 
Lösung der Situation herbeizuführen, und begrüßt die Anstrengungen der Ratsmitglieder 
sowie anderer Mitgliedstaaten, eine friedliche und umfassende Lösung im Wege des Dialogs 
zu erleichtern und alle Handlungen zu unterlassen, die die Spannungen verschärfen könn-
ten; 

 32. bekräftigt, dass er die Aktivitäten der DVRK laufend weiter verfolgen wird und 
dass er bereit sein wird, die Angemessenheit der in Ziffer 8 der Resolution 1718 (2006) und 
den einschlägigen Ziffern dieser Resolution enthaltenen Maßnahmen zu überprüfen, ein-
schließlich der Stärkung, Modifizierung, Aussetzung oder Aufhebung dieser Maßnahmen, 
wenn dies zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lichte der Einhaltung der einschlägigen Be-
stimmungen der Resolution 1718 (2006) und dieser Resolution durch die DVRK erforder-
lich sein sollte; 

 33. unterstreicht, dass weitere Entscheidungen erforderlich sein werden, falls sich 
zusätzliche Maßnahmen als notwendig erweisen; 

 34. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

____________ 


